
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/12/21 9Os117/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1982

Norm

StPO §135

StPO §281 Abs1 Z4 B

StPO §258 Abs2 Bb

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der Beweiskraft einer Urkunde kann - neben deren äußeren Erscheinungsbild und sonstigen

relevanten Umständen - auch die Person des Ausstellers und dessen Geisteszustand im Zeitpunkt der

Urkundenverfassung von ausschlaggebender Bedeutung sein.
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9 Os 117/82
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